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Abb. 13: Auszug aus dem Rechtsregister des Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG 
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5.7 Praxisbericht: JÖBSTL Holding GmbH 

 
JÖBSTL Holding GmbH 
 

 
EMAS-Standorte AT-000309 der JÖBSTL Holding GmbH: 
Bundesstraße 228, A-8471 Spielfeld (85 MA), seit 1999 
Gewerbepark 1, A-8142 Wundschuh (38 MA), seit 2004 
www.joebstl.at 
NACE-Code: 52.29-0 

 

 

Standort Spielfeld 
Dienstleistungen: 

Erbringung von sonst. Dienstleistungen für den Verkehr a.n.g. 

 

 

Zuständig für Legal Compliance: 

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fließer 
Projekt- und Qualitätsmanagement, Gefahrgutbeauftragter 
T: +43 3453 700 - 810 
E: bernd.fliesser@joebstl.at  

 
 
Prok. Kurt Steinwender 
Leitung Rechnungswesen 
T: +43 3453 700 - 11 
E: kurt.steinwender@joebstl.at 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Rechtsvorschriften an allen Standorten liegt bei der 
Geschäftsführung der JÖBSTL Holding GmbH. Seitens der Geschäftsleitung wurde die 
operative Umsetzung und Sicherstellung von Legal Compliance an allen JÖBSTL-Standorten 
an das Qualitäts- und Umweltteam (QUM-Team) delegiert. Diese Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Kurt Steinwender, Roswitha Tschepe und Bernd Fließer, bindet auch die einzelnen 
Beauftragten im Unternehmen bei Bedarf in den Prozess ein. 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
In seiner Funktion als Qualitäts- und Legal-Compliance-Beauftragter ist Bernd Fließer dafür 
verantwortlich, alle für das Unternehmen zutreffenden Rechtsvorschriften zu ermitteln und ins 
Rechtsregister aufzunehmen. Zunächst werden neue gesetzliche Anforderungen im QUM-

Team besprochen, erforderliche Maßnahmen definiert und die betroffenen Bereiche darüber 
in Kenntnis gesetzt. Um die Rechtskonformität an den einzelnen Standorten sicherstellen zu 
können, sind auch die beauftragten Personen im Unternehmen (Sicherheitsvertrauensper-
sonen, Brandschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Standortbeauftragte) je nach 
Erfordernis aktiv in diesen Prozess eingebunden. Für die Umsetzung der Aktivitäten sind 
schließlich die betroffenen Abteilungen bzw. Bereiche verantwortlich, die Erfüllung wird vom 
QUM-Team bzw. den Beauftragten kontrolliert. 

Informationen über gesetzliche Neuerungen 
Informationen über neue Gesetze und Verordnungen im Umweltbereich werden u.a. über 
das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts (http://ris.bka.gv.at), aus dem Kodex 
Umweltrecht sowie dem Kodex Abfallrecht bezogen. Eine wertvolle Informationsquelle ist der 
Unternehmenskalender im Magazin „Umweltschutz der Wirtschaft“, der in einer Print- bzw. 
Onlineversion verfügbar ist. Für weiterführende Informationen wird auch auf diverse Internet-
Abonnements zurückgegriffen. Durch die laufende Aus- und Weiterbildung der Beauftragten 
wird ebenfalls gewährleistet, bezüglich neuer oder geänderter Rechtsvorschriften am 
neuesten Stand zu sein. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das JÖBSTL-Rechtsregister wird als Teil des Integrierten Managementhandbuchs „Target 
MM“ in Form einer workfloworientierten Lotus-Notes-Anwendung geführt. Es umfasst 
folgende Bereiche: Speditions- und Logistikrelevante Rechtsvorschriften, Abfall, Wasser/ 
Abwasser, Chemikalien, Gefahrgut sowie Sicherheit/Gesundheit. 

Die Aktualisierung erfolgt anlassbezogen, zumindest aber einmal im Quartal beim 
Zusammentreffen des QUM-Teams. Das Rechtsregister steht allen MitarbeiterInnen über das 
Intranet Portal online zur Verfügung. Die Vorgehensweise zur Aktualisierung des Rechts-
registers ist in einer eigenen Arbeitsanweisung geregelt. Ein entsprechendes Diskussions-
forum ermöglicht es den MitarbeiterInnen, aktiv an der Weiterentwicklung des Systems 
teilzunehmen. Für MitarbeiterInnen, die keinen oder nur beschränkten Zugang zum Intranet 
haben, dies betrifft vor allem das Fahrpersonal, werden die Informationen in gedruckter Form 
als Fahrerhandbuch, das laufend aktualisiert wird, zur Verfügung gestellt. Die Kontrolle der 
Umsetzung erfolgt durch regelmäßig stattfindende interne und externe Audits. 

Neben der Auflistung aller geltenden Gesetze und Verordnungen werden auch die geltenden 
Bescheide und Auflagen workfloworientiert verwaltet. Dazu verwendet JÖBSTL das Tool 
„Wartungsplaner“ von HOPPE. Mit Hilfe dieser Anwendung können wiederkehrende Termine 
und Prüfpflichten aus Bescheiden, Verträge und andere Wartungsvorgaben bequem 
verwaltet werden. Weiters verfügt die Anwendung über zahlreiche Auswertungs- und 
Erinnerungsfunktionen sowie Checklisten. 
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Abb. 14: Legal Compliance bei der JÖBSTL Holding GmbH in der Übersicht 
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5.8 Praxisbericht: Stora Enso Timer Bad St. Leonhard GmbH 

Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH 

 
EMAS-Standort AT-000476 seit 2004: 

Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH 

Wisperndorf 4, A-9462 Bad St. Leonhard (254 MA) 
www.storaenso.com/timber  

Branche: Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke und 
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- 
und Heimwerkerbeadraf 

NACE-Code: 16.10-0 und 47.52-0 

EMAS/ ISO 140001 seit 2004 

AUVA SGM seit 2004; PEFC seit 2002 

 

 

Produkte / Dienstleistungen:  
Sägewerk mit Weiterverarbeitung 

Produkte: Frisches Schnittholz, trockenes Schnittholz, 
Hobelware, keilgezinktes Schnittholz, 
Sägenebenprodukte, CLT- Cross Laminated Timber 
(Holzleimbauteile) 

 
 

Zuständig für Legal Compliance: 

Zechner Marko Standortbeauftragter, zuständig für 
den gesamten Umwelt, Sicherheit und 
Gesundheitsmanagement Bereich. 

Gesamtbeauftragter für Legal Compliance 

Tel.: +43 (0) 4350/2301 DW 3173 

marko.zechner@storaenso.com  

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung, dass am Standort der Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH alle 
zutreffenden Rechtsvorschriften eingehalten werden, liegt bei der Betriebsleitung Herrn DI 
(FH) Markus Limarutti. Der Standortbeauftragte Marko Zechner ist für die Umsetzung und 
Aktualisierung des Rechtsregisters zuständig. Dies ist auch in der Funktionsbeschreibung 
vom Standortbeauftragten festgehalten. 
 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
Der Standortbeauftragte Marko Zechner hat die für die Stora Enso Timber Bad St. 
Leonhard GmbH zutreffenden umweltrelevanten Bundes- und Landesgesetze, 
Verordnungen, Bescheidauflagen, etc. und die daraus abzuleitenden Verpflichtungen zu 
ermitteln, zu aktualisieren und ins Rechtsregister einzutragen. Gibt es Neuerungen für das 
Rechtsregister, werden diese vorab in einer Besprechung oder einer Telefonkonferenz mit 
allen vier Standorten abgestimmt und in das Rechtsregister des jeweiligen Standortes 
aufgenommen. Gesetze und Verordnungen der Länder werden von den 
Standortbeauftragten der vier Werke (Brand, Sollenau, Ybbs und Bad St. Leonhard) in 
Österreich werksintern besprochen und wenn diese zutreffen in das Rechtsregister 
aufgenommen. Betriebsleiter und Abteilungsleiter werden in einer Besprechung über die 
Neuerungen informiert und dabei auch die Zuständigkeiten für die Umsetzung festgelegt. 
An den Schwarzen Brettern wird im Anschluss daran die Information für die Mitarbeiter 
ausgehängt.  

Information über gesetzliche Neuerungen 
Informationen über gesetzliche Neuerungen werden aus verschiedensten Quellen 
bezogen, wie z.B. Umweltaktuell von der Wirtschaftskammer Kärnten, Umweltschutz der 
Wirtschaft der WKÖ, Newsletter vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abo der 
A-Expert und den Newsletter von Stora Enso Environment. Verwendet werden in erster 
Linie kostenlose Umweltinformationssysteme. Fachspezifische Veranstaltungen der AUVA, 
des Lebensministeriums oder von anderen Anbietern werden ebenfalls genutzt, um weitere 
Informationen über gesetzliche Neuerungen einzuholen, mit Juristen, Sachverständigen 
und KollegInnen Erfahrungen auszutauschen und offene Fragen zu klären. Die Praxis 
zeigt, dass ein permanenter Informationsfluss sehr wichtig ist, um immer auf dem 
Laufenden zu sein. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das Rechtsregister (bei Stora Enso Timber als Betriebsanlagenkalender bezeichnet) wird 
als EXCEL-Dokument geführt und umfasst alle für den Betrieb relevanten 
Rechtsvorschriften. Ein Auszug auf der nächsten Seite zeigt, wie das Rechtsregister für 
alle Standorte in Österreich aufgebaut ist und die Dokumentation der Rechtsvorschriften 
erfolgt.  

Im Anlassfall, zumindest halbjährlich, wird das Rechtsregister vom Standortbeauftragten 
aktualisiert. Durch Betriebsbegehungen, internen und auch externen Audits wird 
sichergestellt, dass alle Rechtsvorschriften eingehalten werden. Ergeben sich durch die 
Änderungen und Neuerungen für die Werke Prüfpflichten oder sonstige Auflagen, werden 
die zuständigen Abteilungsleiter informiert und die daraus resultierenden Verpflichtungen 
mit Verantwortlichkeiten und Terminen ins Rechtsregister aufgenommen. 
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WRG 1959Wasserrechtsgesetz

Auszug aus dem Rechtsrigister der Firma Stora Enso Timber Bad St. 

Leonhard GmbH

Wisperndorf 4, A-9462 Bad St. Leonhard

erstellt von: Marko Zechner

aktualisiert: April 2009

nächste Aktualisierung: April 2010

Verpackungsverordnung 

1996

BGBl.Nr. 

648/1996 

zuletzt 

geändert mit 

BGBI. II Nr. 

364/2006

Verordnung

Die Fremdüberwachung ist durch einen Befugten gem. § 32b Abs. 3 WRG,

durch das Kanalisationsunternehmen, durch die Gewässeraufsicht oder durch

die Wasserrechtsbehörde durchzuführen. 1x jährlich: Temperatur, pH-Wert,

Summe der Kohlenwasserstoffe, Leitfähigkeit.

MITTEILUNGS- UND BERICHTSPFLICHT:

Ein Bericht gemäß § 5 IEV ist einmal im 1-jährlichen Intervall spätestens bis

Ende des Berichtsintervalls an das Kanalisationsunternehmen zu übergeben.

Beginn des Berichtsintervalls ist der 30. Juni.

1 x jährlichGesetz

Herkunft Text

Bereich Umwelt

Zahl Art VerantwortlichkeitIntervall

Standortbeauftragter

Die Verpackungsverordnung verpflichtet grundsätzlich Hersteller und Vertreiber

von Verpackungen jeder Art zur unentgeltlichen Rücknahme des

Verpackungsmaterials. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich dieser

Rücknahmepflicht durch Einschaltung eines Dritten, der Sammlung und

Verwertung übernimmt, zu entledigen. Weitere Regelungen betreffen

sogenannte Großanfallstellen und die Pflicht zur Komplementärlizenzierung,

wenn ein außerhalb eines Sammelsystems agierender Selbsterfüller eine

Rücklaufquote von nicht zumindest 90 % nachweisen kann. Jährliche Meldung

an das Bundesministerium als Selbsterfüller. Weiters besteht die Trennpflicht für

Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und Wellpappe, Glas, Holz, Metallen,

Kunststoffen, Materialverbunde, Keramik, textilen Faserstoffen und sonstigen

Packstoffen. Die umfassende Novelle 2006 änderte die Verpackungsordnung in

die heutige Form.

1 x jährlich

E-Werkstätte

Standortbeauftragter

Die Verordnung betrifft im Wesentlichen die Hersteller von Batterien, regelt aber

auch die kostenlose Rücknahme von Fahrzeugbatterien und Konsumbatterien

durch den Hersteller. Für sogenannte Industriebatterien (Batterien oder

Akkumulatoren, die für industrielle oder gewerbliche Zwecke oder für

Elektrofahrzeuge jeder Art bestimmt sind) kann ein Entgeld für die Rücknahme

verlangt werden. Alle Regelungen für die Benutzer von Batterien sind in der

Batterieverordnung festgeschrieben

Verordnung
BGBl. Nr. 

159/2008
Batterieverordnung 1 x jährlich

Abb. 15: Auszug aus dem Rechtsregister der Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH
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Weitere EMAS-Publikationen des Lebensministeriums: 

Ist-Analyse: direkte & indirekte Umweltaspekte – Darstellung der Ziele und 
Maßnahmen im Umweltprogramm 
Was im Rahmen der Ist-Analyse zu berücksichtigen ist und wie sichergestellt wird, 
dass alle nach der EMAS-Verordnung erforderlichen Bereiche regelmäßig über-
prüft werden, ist Thema dieses Handbuches. Schwerpunktmäßig wird die Ermitt-
lung der direkten und indirekten Umweltaspekte, die Bewertung der durch Anlagen 
oder Tätigkeiten der Einrichtung ausgehenden Umweltauswirkungen und die 
Festlegung der wesentlichen Umweltaspekte behandelt. Auch wird aufgezeigt, wie 
die aus der Ist-Analyse abgeleiteten Ziele und Maßnahmen im Umweltprogramm 
dargestellt werden können. 

Organisation des Umweltmanagements – Umweltpolitik – interne/externe 
Kommunikation 
Mit dieser Publikation wird gezeigt, worauf es bei der Organisation des Umwelt-
managements ankommt, was bei der Festlegung und Anpassung der Umweltpolitik 
beachtet werden soll und wie interne/externe Kommunikationsmaßnahmen umge-
setzt werden können. Mit Praxisbeispielen wird Ihnen veranschaulicht, wie andere 
Einrichtungen dies umsetzen, regelmäßig überprüfen und anpassen.  

Interne Umweltaudits (EMAS-VO / ISO 14001) und Management Review 
Dieses Handbuch soll Sie unterstützen, die internen Umweltaudits und das 
Management Review erfolgreich, ressourcen- und zeitsparend umzusetzen. Es 
wird Schritt für Schritt – hinterlegt mit Beispielen aus der betrieblichen Praxis – 
gezeigt, was bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der internen 
Umweltaudits und des Management Reviews beachtet werden sollte.   

Integriertes Management – Kosten-/Nutzencheck 
Damit wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Bereiche Sicherheit/Gesundheit, Umwelt und 
Qualität mit vertretbarem Aufwand zu einem Integrierten Management zusammen 
führen und gleichzeitig Kosten, Nutzen und realistische Einsparungspotenziale in 
diesen Bereichen ermitteln können. Mit Hilfe eines Excel-Sheets können Sie den 
Kosten-/Nutzencheck für die Bereiche Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Quali-
tät durchführen und die damit verbundenen Vorteile mit betriebswirtschaftlichen 
Daten hinterlegen.  
 

Kosten-/Nutzencheck im Umweltbereich 
Wie Sie die wirklichen Kosten und den echten Nutzen der betrieblichen Umwelt-
aktivitäten ermitteln und welche relevanten Kennzahlen Sie aus dem Kosten-
/Nutzencheck ableiten können, wird mit diesem Handbuch anhand von Praxisbei-
spielen erläutert. Damit wird der Geschäftsleitung mit hard facts gezeigt, was 
Umweltaktivitäten bringen und kosten und so die Unterstützung der Geschäfts-
leitung für kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen sichergestellt. 

Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemeinden, Verbänden und öffentlichen 
Einrichtungen 
Dieses Handbuch ist aus dem Projekt „Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemein-
den, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen“ entstanden, das vom Lebensmi-
nisterium in Kooperation mit dem ÖWAV durchgeführt wird. In zehn Kapiteln wird 
gezeigt, was für die Einführung eines Umweltmanagements nach EMAS zu tun ist 
und wie dies in österreichischen Gemeinden, Verbänden und öffentlichen Einrich-
tungen umgesetzt wurde. Im Imagefolder „EMAS für Gemeinden, Verbände und 
öffentliche Einrichtungen“ berichten VertreterInnen von diesen Einrichtungen 
und darüber welchen Nutzen Ihnen EMAS brachte.  
 

Alle Publikationen stehen als pdf-file auf der EMAS-Homepage www.emas.gv.at 
(EMAS-Publikationen) zum Download bereit oder können bei Elisabeth Seifert 
(Abteilung VI/5 – Betrieblicher Umweltschutz und Technologie) Tel.: +43 1 51 522-
1723, E-mail: elisabeth.seifert@lebensministerium.at als gedruckte Exemplare 
bestellt werden. 



 

 

Weitere Informationen zu EMAS ("eco-management and audit scheme") zum Umweltmanagement, zu Förderungen, zu Gesetzen und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.emas.gv.at. 
 
 
 

 
 
 

 

Lebensministerium (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) 
Stubenbastei 5, A-1010 Wien 

AnsprechpartnerInnen: DI Andreas Tschulik und Elisabeth Seifert, Abteilung VI/5 – Betrieblicher Umweltschutz und Technologie  
Tel:. +43 1 51 522-1723, E-mail: andreas.tschulik@lebensministerium.at, elisabeth.seifert@lebensministerium.at  
Homepage: www.emas.gv.at 

Der Standort Stubenbastei ist seit März 2000 ein registrierter EMAS-Standort. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




